
Ortsübliche Bekanntmachung im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren 
 

1. Grundwasserentnahme aus der Wasserfassung „Waschhaldenquelle“ auf Gemarkung 
Unterkochen zur öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Aalen 

   - Neuerteilung der wasserrechtlichen Bewilligung 
 
  Den Stadtwerken Aalen wurde mit Entscheidung vom 14.10.1998 die wasserrechtliche 

Bewilligung erteilt, aus der Wasserfassung „Waschhaldenquelle“ auf Flurstück 1073/1, 
Gemarkung Unterkochen, Stadt Aalen, Grundwasser für die öffentliche 
Wasserversorgung der Stadt Aalen zu entnehmen. 

 Die bewilligten Entnahmemengen betrugen: 
 max. 22 l/s, max. 2.073,6 m³/Tag und max. 756.864 m³/Jahr. 
 Die Bewilligung war befristet bis zum 31.12.2023. 
 Die Stadtwerke Aalen GmbH hat als Rechtsnachfolgerin beim Landratsamt Ostalbkreis 

die Neuerteilung der wasserrechtlichen Bewilligung in Höhe der bislang bewilligten 
Entnahmemengen beantragt.  

  
2. Grundwasserentnahme aus der Wasserfassung „Kocherursprung“ auf Gemarkung 

Unterkochen zur öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Aalen 
 - Neuerteilung der wasserrechtlichen Bewilligung 
 
 Den Stadtwerken Aalen wurde mit Entscheidung vom 08.10.1998 die wasserrechtliche 

Bewilligung erteilt, aus der Wasserfassung „Kocherursprung“ auf Flurstück 1067, (alte 
Bezeichnung 1339), Gemarkung Unterkochen, Stadt Aalen, Grundwasser für die 
öffentliche Wasserversorgung der Stadt Aalen zu entnehmen. 

 Die bewilligten Entnahmemengen betrugen: 
 max. 14 l/s, max. 1.150 m³/Tag, max. 330.000 m³/Jahr.  
 Die Bewilligung war befristet bis zum 31.12.2023. 
 Die Stadtwerke Aalen GmbH hat als Rechtsnachfolgerin beim Landratsamt Ostalbkreis 

die Neuerteilung der wasserrechtlichen Bewilligung in Höhe der bislang bewilligten 
Entnahmemengen beantragt.  

 
 

 Die Gesuchsunterlagen der Vorhaben liegen einen Monat - in der Zeit vom 27.01.2025 
bis 26.02.2025 jeweils einschließlich - bei der Stadtverwaltung Aalen, Marktplatz 30, 
Zimmer 438, 73430 Aalen, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 07361 52-
1438  und beim Landratsamt Ostalbkreis - Geschäftsbereich Wasserwirtschaft -, 
Sebastiansgraben 34, Zimmer 202, 73479 Ellwangen/Jagst, während der Dienststunden 
zur Einsicht aus. 

 

 Im gleichen Zeitraum sind die Unterlagen auf der Internetseite 
www.aalen.de/Bekanntmachungen   einsehbar.  
 

 Einwendungen können bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist - bis 
einschließlich 12.03.2025 - schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung 
Aalen, Marktplatz 30, Zimmer 438, 73430 Aalen, oder beim Landratsamt 
Ostalbkreis - Geschäftsbereich Wasserwirtschaft -, Sebastiansgraben 34, Zimmer 202, 



73479 Ellwangen/Jagst, oder bei den anderen Dienststellen des Landratsamts 
Ostalbkreis erhoben werden. 
 

 Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen diese 
Entscheidungen einzulegen, können innerhalb der Einwendungsfrist Stellungnahmen 
abgeben.  
 

 Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  

 

 Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die 
Stellungnahmen abgegeben haben, können vom Erörterungstermin durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen 
vorzunehmen sind. Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. - Die Zustellung der Entscheidung über die 
Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass 

 nach Ablauf der für Einwendungen bestimmten Frist wegen nachteiliger Wirkungen 
der Benutzung Auflagen nur verlangt werden können, wenn der Betroffene die 
nachteiligen Wirkungen während des Verfahrens nicht voraussehen konnte, 
 

 nach Ablauf der für Einwendungen bestimmten Frist eingehende Anträge auf 
Erteilung einer Erlaubnis, einer gehobenen Erlaubnis oder einer Bewilligung in 
denselben Verfahren nicht berücksichtigt werden, 
 

 Ansprüche zur Abwehr von nachteiligen Wirkungen durch eine Gewässerbenutzung, 
die durch eine unanfechtbare gehobene Erlaubnis oder Bewilligung zugelassen ist, 
nach Maßgabe des § 16 WHG nicht mehr oder nur noch eingeschränkt geltend 
gemacht werden können. 
 

 
 

 

Bürgermeisteramt Aalen Landratsamt Ostalbkreis 

Stadt Aalen  - Untere Wasserbehörde – 

Marktplatz 30                                                                                          Az. IV/43-692.22 

73430 Aalen Sebastiansgraben 34 

 73479 Ellwangen 

Stempel
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